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In den letzten Jahren mehrten sich die Pu-
blikationen, welche sich mit Eugenik in ver-
schiedensten Kontexten auseinandersetzten,
und die deren Verständnis als rein reaktio-
näres, wenn nicht gar nationalsozialistisches
Projekt zu relativieren halfen.1 Vielfach för-
derten die Untersuchungen hingegen man-
nigfaltige Widersprüche zu Tage, etwa zwi-
schen diskursivem Totalitätsanspruch der Eu-
geniker und konkreter, ambivalenter Praxis
(beispielsweise in der Fürsorge), zwischen
Zwangscharakter und der in einigen Ländern,
etwa der Schweiz, stets geforderten „Frei-
willigkeit“ eugenischer Maßnahmen. Die nun
vorliegende Publikation von Regina Wecker,
Sabine Braunschweig, Gabriela Imboden und
Hans Jakob Ritter zu Eugenik und Sexuali-
tät in der Schweiz zwischen 1900 und 1960
knüpft an den Forschungsstand nahtlos an
und fügt ihm eine überaus wichtige Nuan-
ce hinzu, wenn die Autor/-innen ihre Ergeb-
nisse wie folgt zusammenfassen: „Eugenik –
Wissenschaft, Handlungsmuster und Ideolo-
gie zugleich – war in der Schweiz nicht trotz,
sondern wegen ihrer Ambivalenzen und Wi-
dersprüche so einflussreich und nachhaltig.“
(S. 163)

Auch wenn die Autor/-innen die Entwick-
lung in der gesamten Schweiz zwischen 1900
und 1960 im Auge haben, argumentieren sie
mittels einer regionalen Perspektive, indem
sie hauptsächlich mit Akten der Basler Psych-
iatrie arbeiten. Die induktive Verallgemeine-
rung auf den nationalen Raum gelingt dabei
im Großen und Ganzen gut, auch dank um-
sichtigen Verweisen auf weitere Studien, die
andere Regionen und Länder beleuchten. Mit-
unter ist aber nicht immer klar, wie groß die
Reichweite der Aussagen tatsächlich ist.

Eugenik und Sexualität – auch lange nach
Michel Foucaults Überlegungen zur Sexuali-
tät schwingt nach wie vor ein vermeintlich

antagonistisches Verhältnis dieser beiden Be-
griffe nach (und das Spiel mit diesen Begrif-
fen gibt, dies nebenbei, dem Titel der Publika-
tion wohl auch den nötigen drive): Hier die
„gute“, da „natürliche“ Sexualität, deren freie
Entfaltung erwünscht ist, und die immer wie-
der von neuem erkämpft werden muss, da die
„böse“ Sozialtechnologie und Pseudowissen-
schaft Eugenik, welche Sexualität zur Repro-
duktionsfunktion eines imaginierten „Volks-
körpers“ degradiert und diese daher in ei-
nem repressiven Sinn zu kanalisieren und un-
terdrücken versucht. Dabei lassen sich bei-
de Begriffe durchaus zusammen denken, wa-
ren doch sowohl Sexualreform als auch Eu-
genik Kinder der gesellschaftlichen Moderni-
sierungsphase um 1900, und beide forderten
die Trennung von Sexualität und Fortpflan-
zung. Die aus dieser grundlegenden Fest-
stellung entwickelte Fragestellung des Ban-
des dreht sich daher um den Einfluss eugeni-
scher Diskurse und Praktiken auf einen weni-
ger repressiven Umgang mit individuell un-
terschiedlichen sexuellen Verhaltensweisen.

So interessant sich das Setting des Ban-
des anlässt, eines kann damit nicht eingelöst
werden: Wir erfahren letztlich wenig darüber,
wie Sexualität, verstanden nicht als Antipode
zur repressiven Eugenik, sondern durchaus
konstitutiv von dieser (und anderen kulturel-
len Normen und Vorstellungen) geprägt, von
den Menschen (mit und ohne psychiatrischen
Zugriff) ge- und erlebt wurde. Auch wenn
insbesondere in den aus psychiatrischen Ak-
ten gewonnen Fallbeispielen durchaus Aussa-
gen gemacht werden, die interessante Rück-
schlüsse auf gelebte Sexualität und eigen-
sinniges Handeln zulassen: Die Akteurinnen
und Akteure bleiben merkwürdig blass, ihr
Handeln wenig konturiert, was die Gefahr in
sich birgt, den psychiatrischen Blick auf Se-
xualität als Diskurs weiter zu tradieren.

Hans Jakob Ritter und Gabriela Imboden
widmen sich in zwei Kapiteln psychiatrischen
Gutachten zur „Ehefähigkeit“ einerseits und
zu Abtreibungen und Sterilisationen anderer-
seits. Auffallendstes Ergebnis ihrer Analyse
dieser oft im eugenischen Kontext beschriebe-
nen Maßnahmen ist, dass in den Gutachten

1 Vgl. z.B. Regina Wecker u.a. (Hrsg.), Wie nationalso-
zialistisch ist die Eugenik? Internationale Debatte zur
Geschichte der Eugenik im 20. Jahrhundert, Wien 2009.
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kaum explizit eugenische Argumentationen
zu finden sind, stattdessen ein sozialhygie-
nischer Bezugsrahmen vorherrschend blieb.
Dies sei geradezu konstitutiv für die Situation
in der Schweiz, wo Eugenik als gesellschaft-
liches Paradigma zwar weitgehend unbestrit-
ten gewesen, auf einer individuellen Ebene
der psychiatrischen Entscheidungen (und der
Handlungslegitimation) jedoch kaum einge-
setzt worden sei.

Die Maßnahmen wurden dabei überaus
deutlich geschlechtsspezifisch eingesetzt:
Während die Ehefähigkeit vor allem an
Männern begutachtet wurde (wobei deren
Partnerinnen häufig in die Untersuchung
einbezogen wurden), und Eheverbote, die
nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch
(ZGB) von 1912 ausgesprochen werden
konnten, vor allem gegenüber Männern aus-
gesprochen wurden, zielten Sterilisationen in
überwiegendem Masse auf Frauen.

In den 1930er-Jahren wird eine zunehmen-
de Verbindung der Maßnahmen Eheverbot
und Sterilisation konstatiert, indem die Ein-
willigung in eine Ehe vermehrt an die For-
derung einer vorgängigen Sterilisation (der
Frau) gekoppelt wurde. Während die Ehe
nach wie vor als einziger Ort legitimer Se-
xualität definiert wurde, hielt mit der Pro-
pagierung der so genannten „sterilen“ Ehe
durch Psychiatrie und Fürsorge die Vorstel-
lung Einzug, dass Sexualität zur menschli-
chen Existenz gehöre und ein Ausschluss aus
dem Kreis der Reproduktionsfähigen nicht
mit deren Verbot einhergehen dürfe. Eugeni-
sche Vorstellungen waren also durchaus mit-
beteiligt am grundlegenden Wandel der ge-
sellschaftlichen Vorstellungen über Sexualität,
die neu als Bedürfnis definiert wurde, dessen
Befriedigung keinem Menschen von Staates
wegen vorenthalten werden könne, und de-
ren Beschränkung ein Eingriff in die individu-
elle Freiheit bedeute.

Im Unterschied zur Sterilisation, die als
psychiatrisch indizierte Maßnahme vor allem
Frauen traf, hatte sich die Kastration im 20.
Jahrhundert als strafähnliche Maßnahme ge-
genüber männlichen Sexualstraftätern als ei-
genes, neben der Eugenik bestehendes Dis-
positiv etabliert, wie Gabriela Imboden in ih-
rem Beitrag zur Kastration als „Regulierung“
gefährlicher männlicher Sexualität herausar-

beitet. Die Operation wurde dabei von den
Behörden als kostengünstige Alternative zur
Anstaltsverwahrung betrachtet und auch so
eingesetzt.

Einen etwas anderen Zugang zur The-
matik wählte Sabine Braunschweig, die Se-
xualität im Pflegealltag der psychiatrischen
Klinik thematisierte. Sexuelle Kontakte wur-
den dabei sowohl unter Patientinnen und
Patienten, unter Pflegenden, aber auch in
der konkreten Pflegesituation als nicht er-
wünscht problematisiert und möglichst un-
terbunden: mittels (zuerst für Männer allmäh-
lich gelockertem) Berufszölibat für Pflegen-
de, der baulichen Trennung von Männer- und
Frauentrakten, der sexualkundlichen Schu-
lung des Personals, aber auch scharfen Sank-
tionen bei Übergriffen. Deutlich wird da-
bei, wie im Laufe des 20. Jahrhunderts Se-
xualität von der Fortpflanzung getrennt und
als somatisch-psychisches Bedürfnis definiert
wurde. Psychiatrische Einflussnahme (und
durch diese vermittelte strafrechtliche Verfol-
gung) wurde demnach erst nötig, wenn die-
ser Trieb nicht maßvoll und innerhalb gewis-
ser Schranken (Ehe, Alter, Privatheit, Hetero-
norm) ausgelebt wurde.

Regina Wecker verlässt in ihrem Kapitel die
teilweise sehr quellennahe Arbeitsweise der
übrigen Texte des Bandes und versucht, die
Begriffe Geschlecht, Eugenik und Sexualität
aus einer noch etwas breiteren Perspektive zu
betrachten und miteinander zu verknüpfen.
Mitunter schafft diese nachgelagerte Synthese
einige Redundanzen, doch gelingen ihr wohl
gerade auch deswegen einige aufschlussrei-
che Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen
Unterschieden der zunächst „geschlechtsneu-
tralen“ Eugenik, etwa zur von Ärzten wie-
derholt beklagten Vermischung der Diskur-
se über die Sterilisation und die Kastration.
Während diese nämlich für die Frauen ei-
ne „sterilisationsfördernde“ Wirkung hatte,
wirkte die oft anzutreffende Konfusion für
Männer genau umgekehrt, nämlich geradezu
„sterilisationsverhindernd“. Interessant sind
insbesondere auch die Ausführungen zur Dis-
kussion eugenischer Standpunkte innerhalb
der frühen Schweizer Frauenbewegung, die
zeigen, dass die Vorstellung einer rein „männ-
lichen“ Eugenik zumindest relativiert werden
muss.
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Auch wenn der nicht nur im Titel offen-
bar werdende Anspruch des Bandes, Euge-
nik und Sexualität in der Schweiz in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu ver-
stehen, angesichts der regionalen Verortung
und des doch sehr spezifischen Quellenkor-
pus nicht gänzlich eingelöst werden kann,
vermag die Publikation wichtige Lücken in
der Forschungslandschaft zur Eugenik und
dem psychiatrischen Blick auf die Sexualität
zu schließen und bietet insgesamt eine sehr
anregende Lektüre.
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